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Rechtssatz

Gemäß § 42 Abs. 3 VwGG tritt durch die Aufhebung eines Spruchpunktes (Abweisung des Hauptantrages) die

Rechtssache in die Lage zurück, in der sie sich vor Erlassung des Bescheides befunden hatte. Durch die Aufhebung

dieses Spruchpunktes fällt somit uno actu und rückwirkend auch die Voraussetzung für die Entscheidung über den

Eventualantrag weg. Dies führt dazu, dass der angefochtene Bescheid auch hinsichtlich des Spruchpunktes betre?end

den Eventualantrag wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes gemäß § 42 Abs. 2 Z. 1 VwGG aufzuheben ist.Gemäß

Paragraph 42, Absatz 3, VwGG tritt durch die Aufhebung eines Spruchpunktes (Abweisung des Hauptantrages) die

Rechtssache in die Lage zurück, in der sie sich vor Erlassung des Bescheides befunden hatte. Durch die Aufhebung

dieses Spruchpunktes fällt somit uno actu und rückwirkend auch die Voraussetzung für die Entscheidung über den

Eventualantrag weg. Dies führt dazu, dass der angefochtene Bescheid auch hinsichtlich des Spruchpunktes betre?end

den Eventualantrag wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes gemäß Paragraph 42, Absatz 2, Zi?er eins, VwGG aufzuheben

ist.
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